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— Kalkulationsnormative, Teilpreise, Teilpreisnormative, 
Parameterpreise, Preisreihen und spezielle Kalkula
tionsrichtlinien unter Berücksichtigung des Preis-Lei- 
stungs-Verhältnisses bei der Industriepreisbildung 
gemeinsam mit den Betrieben auszuarbeiten, mit den 
Hauptabnehmern abzustimmen und zur Bestätigung 
vorzubereiten;

— die ihnen unterstellten Betriebe bei ihrer Kosten- und 
Preisarbeit anzuleiten und zu kontrollieren.
Das gilt auch für Industriepreise, die von den Betrie
ben auf der Grundlage von speziellen Rechtsvorschrif
ten ermittelt werden, wie z. B. für Sonder- und Einzel
fertigung im Maschinenbau und für Betriebspreise in 
der Leichtindustrie.

8. Die örtlichen Räte haben entsprechend der ihnen nach 
den Rechtsvorschriften übertragenen Verantwortung auf 
dem Gebiet der Kosten und Industriepreise zur Verwirk
lichung dieses Beschlusses
— die von den Betrieben ausgearbeiteten Preisanträge 

für neue “und weiterentwiekelte Erzeugnisse ein
schließlich des ausgewiesenen Preis-Leistungs-Ver- 
hältnisses zu prüfen und die Industriepreise zu be
stätigen,

— Kalkulationsnormative, wie Zuschlagssätze für Ge
meinkosten, zu bestätigen.

IX.
Schluß bestimmungen

1. Dieser Beschluß tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.

2. Die Durchführung dieses Beschlusses darf nicht zu einer 
Veränderung der Verbraucherpreise, Mieten, Tarife und 
Dienstleistungspreise für die Bevölkerung führen.

. 3. Durch den Leiter des Amtes für Preise ist die zentrale 
staatliche Kalkulationsrichtlinie entsprechend den Fest
legungen dieses Beschlusses neu zu fassen und herauszu
geben.

4. Die Industrieminister haben die Festlegungen in den 
speziellen Kalkulationsrichtlinien, die nicht der Neufas
sung der zentralen staatlichen Kalkulationsrichtlinie ent
sprechen, aufzuheben. Sie haben zu gewährleisten, daß 
die Generaldirektoren der WB und zentralgeleiteten 
Kombinate die speziellen Kalkulationsrichtlinien auf der 
Grundlage der neuen zentralen staatlichen Kalkulations- 
richtlinie neu fassen bzw. überarbeiten. Die Industrie- 
minister haben in Abstimmung mit dem Leiter des Am
tes für Preise diese speziellen Kalkulationsrichtlinien zu 
bestätigen. 5

5. Mit der Veröffentlichung dieses Beschlusses treten außer 
Kraft:
— Beschluß vom 7. Juli 1966 über die Aufgaben und Ver

antwortlichkeit der Staats- und Wirtschaftsorgane auf 
dem Gebiet der Preise (GBl. II Nr. 82 S. 535),

— Beschluß vom 17. November 1971 über Maßnahmen 
auf dem Gebiet der Leitung, Planung und Entwick
lung der Industriepreise (GBl. II Nr. 77 S. 669),

— Verordnung vom 29. Januar 1964 über die Preisbil
dung nach der Güteklassifizierung des Deutschen Am
tes für Meßwesen und Warenprüfung — Preisbildungs
verordnung Güteklassifizierung — (GBl. II Nr. 14 
S. 117).
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